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Ersatzwahl Schulpflege Wehntal 

Der Bezirksrat Dielsdorf hat den beiden Rücktrittsgesuchen von Marianne Schlaubitz und Fabi-

enne Bucher per Amtsantritt ihrer Nachfolgen entsprochen, weshalb eine Ersatzwahl von zwei 

Mitgliedern der Schulpflege Wehntal für den Rest der Amtsdauer 2025 – 2026 durchgeführt wird. 

Die Schulpflege hat den Gemeinderat Niederweningen mit der Durchführung der Wahlen beauf-

tragt (Wahlleitende Behörde). Der 1. Wahlgang für die Ersatzwahl von zwei Mitgliedern der Schul-

pflege Wehntal für den Rest der Amtsdauer 2022 – 2026 wurde auf den Abstimmungstermin vom 

28. September 2025 angeordnet. Ein allfälliger 2. Wahlgang findet am 30. November 2025 statt. 

Die Wahlvorschläge sind bis am 31. Mai 2025 dem Gemeinderat Niederweningen, Alte Stations-

strasse 19, 8166 Niederweningen einzureichen. Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, die ih-

ren politischen Wohnsitz in der Schulgemeinde (Niederweningen, Oberweningen, Schleinikon, 

Schöfflisdorf) hat. Jeder Vorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten der Schulge-

meinde eigenhändig unterzeichnet sein. 

Weitere Informationen sowie die Formulare für die Wahlvorschläge finden sich auf www.nieder-

weningen.ch. 

Badi Sandhöli 

Die Badi öffnet am Samstag, 10. Mai 2025. Die Saison dauert bis und mit Sonntag, 14. September 

2025. Im Mai und September ist die Badi jeweils von 9:00 – 19:00 Uhr und von Juni bis August 

von 9:00 – 20:30 Uhr geöffnet. Am Montag öffnet das Bad wegen Reinigungsarbeiten jeweils erst 

um 11:00 Uhr. 

Saisonabos und 12er-Abos für die kommende Badisaison können ab sofort direkt im Onlineshop 

bezogen oder bei Verlängerung wieder auf die bestehende Karte geladen werden. Eine detaillierte 

Anleitung dazu befindet sich auf der Homepage. Weiter können Saisonabos und 12er-Abos bis am 

5. Mai 2025 am Schalter der Gemeindeverwaltung sowie ab dem 10. Mai 2025 an der Badikasse 

bezogen werden. Einzeleintritte sind nur an der Badikasse erhältlich. 

Die Gemeinde ermöglicht den Niederweninger Kinder und Jugendlichen bis und mit 16. Altersjahr 

wiederum kostenlos ein Saisonabo der Badi Sandhöli zu beziehen. Damit soll es Familien und Kin-

dern erleichtert werden, sich zu bewegen, aktiv zu sein und die dorfeigene Badi Sandhöli zu nut-

zen. Mit dem Gutscheincode sowie weiteren Informationen werden die betroffenen Kinder und 

Jugendlichen direkt bedient. 

Bereits seit dem Jahr 2022 arbeitet die Badi Sandhöli und die Raiffeisenbank Surbtal-Wehntal zu-

sammen. MemberPlus-Kunden der Raiffeisenbank Surbtal-Wehntal, welche den entsprechenden 

Print@home-Gutschein vorwiesen, erhalten 30 % Rabatt auf das Schwimmbad-Saisonabo für die 

Badi Sandhöli. Dieser Gutschein kann online bei der Raiffeisenbank bezogen werden. 

Der Gemeinderat und das Baditeam wünschen viel Spass und viele sonnige Badetage. Weitere In-

fos zur Badi allgemein, Wassertemperaturen etc. siehe www.badi-sandhoeli.ch. 
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Erfolgreicher Abschluss des Förderprogramms Reduzierung CO2-Ausstoss 

2022 - 2025 

Die Gemeindeversammlung vom 17. Mai 2022 hat das Reglement Reduzierung CO2-Ausstoss 

2022 – 2025, mit Inkraftsetzung per 1. Januar 2022, erlassen und einen Rahmenkredit für den 

Zeitraum 2022 – 2025 von gesamthaft maximal CHF 960'000.00 bewilligt. Ab Oktober 2022 

konnte die Gemeinde durch das Förderprogramm zahlreiche Projekte zur nachhaltigen Energie-

gewinnung und Elektromobilität unterstützen. Dank dieser finanziellen Förderung haben viele 

Einwohnende eine Photovoltaikanlage installiert, die Heizung ersetzt oder eine neue Ladestation 

errichtet. 

Der Kredit ist per 21. März 2025 vollständig ausgeschöpft, sodass keine weiteren Fördergelder 

mehr ausbezahlt werden können. Die Gemeinde bedankt sich für das grosse Interesse und das 

Engagement für eine nachhaltige Zukunft. 

Sollten in Zukunft neue Fördermöglichkeiten entstehen, wird die Gemeinde Sie umgehend auf 

der Homepage darüber informieren. Weiterhin kann von Bundessubventionen profitiert werden. 

Für weitere Informationen oder Fragen steht Ihnen die Abteilung Bau unter der Telefonnummer 

044 857 12 20 gerne zur Verfügung. 

Verpflichtungskredite 

Der Gemeinderat hat folgende Verpflichtungskredite gesprochen: 

 Anschaffung von drei Defibrillatoren für gemeindeeigene Liegenschaften, CHF 8'593.95 

 Anschaffung Aschensauger für die Holzschnitzelheizung, CHF 5'117.80 

Kreditabrechnungen 

Folgende Kredite sind abgeschlossen und wurden vom Gemeinderat abgerechnet: 

 Sanierungsarbeiten Zivilschutzanlage Schmittenwis (Jugi), CHF 11'891.85 (Kredit 

CHF 11'000) 

 Sanierung Ölfeuerungsanlage Holzschnitzelheizung, CHF 140'382.20 (Kredit CHF 158'000) 

 Werterhaltung Kanalisation 2024, CHF 180'932.61 (Kredit CHF 255'000) 

Baupolizeibewilligung 

Folgende baurechtlichen Bewilligungen wurden erteilt: 

 Bucher-Guyer AG, Erneuerung Vorplatz und Testrampen, Erstellung Sichermulde und Be-

grünung, Grundstück Kat.-Nr. 1672, Murzlenstrasse 71 

 Moor Konrad, Temporärer Vorbau, Kat.-Nr. 2148, Alte Stationsstrasse 2 

Polizeibewilligung 

Folgende Polizeibewilligung wurde erteilt: 

 Jugendriege Niederweningen, Rangturnen vom 6. Juli 2025, Mammutwis 
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Gastwirtschaftspatent 

Ersan Karabulut wurde ein unbefristetes Gastwirtschaftspatent zum Betreiben der Pizzeria Nuvola 

GmbH, Wehntalerstrasse 50, 8166 Niederweningen, erteilt. 

Verkehrsunfallstatistik 2024 

In Niederweningen gab es laut der Verkehrsunfallstatistik des Kantons Zürich der Kantonspolizei 

Zürich im Jahr 2024 total 9 Verkehrsunfälle. Bei 8 Verkehrsunfällen entstanden Sachschäden, bei 

einem Unfall waren Personen involviert. Dabei verunfallte eine Person leicht. 

Leinenpflicht im Wald und am Waldrand 

Um Wildtiere zu schützen, besteht jeweils vom 1. April bis am 31. Juli im Wald und am Waldrand 

Leinenpflicht für Hunde. Als Waldrand wird ein Gebiet bis 50 Meter Entfernung vom Wald defi-

niert. Die Leinenpflicht soll Rehkitze und andere Jungtiere sowie Bodenbrüter vor Hunden schüt-

zen. 

Obligatorische Hundekurse für alle 

Das revidierte Hundegesetz und die revidierte Hundeverordnung treten am 1. Juni 2025 in Kraft. 

Die Neuerungen vereinheitlichen die Ausbildungspflicht für Hundehaltende und verbessern 

gleichzeitig die Ausbildungsqualität. Ziel ist es, den sicheren Umgang zwischen Mensch und 

Hund im dichtbesiedelten Kanton Zürich zu fördern. Ab Inkraftsetzung der revidierten Hundege-

setzgebung unterstehen neu alle im Kanton Zürich gehaltenen Hunde einer Ausbildungspflicht, 

unabhängig von Grösse oder Rasse. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website des 

Veterinäramts Zürich. 

Öffnungszeiten Feiertage 

Die Gemeindeverwaltung Niederweningen bleibt an folgenden Tagen geschlossen: 

 Ostern: Gründonnerstag, 17. April 2025, ab 11.30 Uhr bis und mit Montag, 21. April 2025 

 Tag der Arbeit: Donnerstag, 1. Mai 2025 und Freitag, 2. Mai 2025 

 Auffahrt: Mittwoch, 28. Mai 2025, ab 11.30 Uhr bis und mit Sonntag, 1. Juni 2025 

 Pfingsten: Pfingstmontag, 9. Juni 2025 

Bei Todesfällen während dieser Zeit, erreichen Sie rund um die Uhr den Bestattungsdienst Hans 

Gerber AG, Lindau, unter der Telefonnummer 052 355 00 11. Der Pikettdienst vom Werk ist unter 

044 856 11 71 und der vom Wasser Wehntal unter 076 451 02 37 erreichbar. 

Wir wünschen schöne Feiertage. 

 

Für Auskünfte 

Mark Staub, Gemeindepräsident, Tel. 079 686 94 93, mark.staub@niederweningen.ch 

Simon Knecht, Gemeindeschreiber, Tel. 044 857 12 21, simon.knecht@niederweningen.ch 

Niederweningen, 27. März 2025 

Simon Knecht 
Gemeindeschreiber 
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